
Az.: 50 80 33 KiBiz Münster, 22.11.2007 

Rundschreiben Nr. 49 / 2007 

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)
§ 21 Abs. 1 i. V. m. § 19 KiBiz 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW hat mich ge-
beten, Sie nochmals ausdrücklich auf die Frist des § 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Kinderbil-
dungsgesetz zum  
     15. März 2008 
hinzuweisen.  
Die Umsetzung des neuen Gesetzes wird nur gelingen, wenn alle Jugendämter die notwendigen 
Zahlen zur Höhe und Anzahl der Pauschalen fristgerecht ermitteln und dem LWL-Landesjugendamt 
rechtzeitig zu diesem Termin vorlegen.  

Die Verordnung zum Verwaltungsverfahren nach dem Kinderbildungsgesetz wird voraussichtlich 
bis Mitte Dezember 2007 erarbeitet werden; ich möchte Ihnen dennoch dringend empfehlen, mit 
den Vorbereitungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung frühzeitig zu beginnen und nicht erst die 
Fertigstellung der Verordnung abzuwarten. In der Verordnung wird lediglich das Verfahren geregelt, 
insbesondere Termine zum Antragsverfahren. Alle planungsrelevanten Aspekte gehen bereits aus 
dem KiBiz hervor, so dass die Fertigstellung der Verwaltungsverfahrensverordnung nicht abgewar-
tet werden muss, sondern die Zeit für die erforderliche Bedarfsplanung und Datenerhebung genutzt 
werden kann. Ein Formschreiben zur Beantragung der Landesmittel nach dem KiBiz wird derzeit 
erarbeitet und Ihnen frühzeitig zur Verfügung gestellt.  

Bereits jetzt darf ich darauf hinweisen, dass ich plane, im Januar/Februar 2008 hierzu Informati-
onsveranstaltungen durchzuführen.  

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 

Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 

Nachrichtlich:
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
Landschaftsverband Rheinland 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 

Servicezeiten: 

Ansprechpartner:
Norbert Rikels 
Tel.: 0251 591-4593 
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: norbert.rikels@lwl.org 

LWL-Landesjugendamt, Schulen,  

Koordinationsstelle Sucht 
  

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
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Anlässlich der Sonder-Jugendamtsleitungstagung am nächsten Dienstag, 27.11.2007,10-15.30 Uhr 
im Vortragsraum des LWL-Landesmuseums, Domplatz 10 in Münster, zu der ich Anfang November 
eingeladen habe, wird es Gelegenheit für Fragen zur Umsetzung des KiBiz geben.  

Mit freundlichen Grüßen  
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Im Auftrag 
gez. 

Klaus-Heinrich Dreyer 


